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Antrag der Umweltliste Breisach - Tierschutzpartei auf Katzenschutz-Verordnung 
 
Die Umweltliste Breisach - Tierschutzpartei beantragt, in Breisach eine Katzenschutz-Verord-

nung zu erlassen, die eine Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für Halter-

katzen beinhaltet, denen unkontrolliert Auslauf gewährt wird.  

 

Zweck der Katzenschutzverordnung ist der Schutz freilebender Katzen, die z.B. infolge von 

Krankheiten und Unterernährung erheblichen Schmerzen, Leiden oder Schäden ausgesetzt 

sind. "Schutz" i.S. von § 13b Satz 1 TierSchG bedeutet, dass das Leben, das Wohlbefinden und 

die Unversehrtheit dieser Tiere geschützt werden sollen. Daraus ergibt sich auch, dass zur Ver-

minderung oder Begrenzung hoher Katzenpopulationen tierschutzgerechte Maßnahmen getrof-

fen werden dürfen.  

Die Katzenschutz-Verordnung gibt es bereits in insgesamt 795 Städten und Gemeinden 

Deutschlands, wie z.B. Bremen, Köln, Kassel, Osnabrück, Gera, etc. 

 

Begründung:   

Die Stadt Breisach hat nicht nur den Bürgerinnen und Bürgern, sondern auch den Tieren ge-

genüber eine besondere Verantwortung. 

Katzen sind ab dem 5. Lebensmonat fortpflanzungsfähig, nach Tragezeit von  63-66 Tagen 

können sie 4-8 Kitten zur Welt bringen. Aufgrund der klimatischen Veränderung gebären sie 

heute nicht mehr nur 2-3 mal, sondern das ganze Jahr über.  

Die Lebenserwartung von Katzen ohne menschliche Betreuung und medizinischer Versorgung 

ist erheblich geringer als die von in menschlicher Obhut gehaltenen Katzen. So treten Katzen-

krankheiten wie Katzenschnupfen. Katzenseuche, FIV, FIP, Leukose, Parasitosen, etc. häufiger 

auf, auch der Anteil an unterernährten Katzen ist deutlich höher. Die Krankheiten gefährden 

zudem auch die freilaufenden Halterkatzen. Mit einer Katzenschutzverordnung kann unsere 

Gemeinde langfristig die Katzenpopulation kontrollieren und somit vorbeugenden Tierschutz 

leisten. Die mit der Verordnung verpflichtende Kastration dämmt die Anzahl von Jungtieren ein 

und verringert damit das beschriebene Katzenelend. Um eine Kastration nachvollziehen zu 

können, sind die Kennzeichnung und Registrierung eines Tieres notwendig und ermöglichen, 

auch im Falle eines entlaufenen, Tieres eine schnelle Zuordnung und Rückgabe an den Tierhal-

ter. 

Der Erlass einer Katzenschutzverordnung dient ebenfalls der Umsetzung des Staatsziels Tier-

schutz nach Artikel 20a Grundgesetz, mit dem der ethische Tierschutz Verfassungsrang er-

langte. 

 

Vorteile Gemeinde: 

• Schnellere Bearbeitung und Erledigung bei Fundtierfällen (Weniger Kosten) 

• Vereinfachte Halterermittlung (Erleichterung Kastrationspflicht durchzusetzen) 

• Verringerung der Katzenpopulation, dadurch weniger Katzen im Gemeindegebiet, verminderte 

Anzahl von Abgabetieren. 

• Durch die Reduzierung werden die Gemeinde und auch die Tierschutzvereine langfristig entlas-

tet, weil sie sich weniger um, z.T. verletzte, unterversorgte, Katzen kümmern müssen. 

• Vorbeugung von Animal-Hoarding-Fällen (wie zuletzt in der Gemeinde Ehrenkirchen). Animal-

Hoarding gab es auch bereits in Breisach. 
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Vorteile für die Tiere 

• Schnellere Rückführung zu dem Besitzer 

• Schnellere Versorgung bei Erkrankungen 

• Weniger Stress durch kürzere Verweildauer 

• Keine Gefahr von „Zweitkastrationen“ bei Kätzinnen 

• Markierung, bei Mehrfachfang können sie sofort wieder entlassen werden. 

  

Vorteile Katzenhalter: 

• Geringeres Risiko, dass sich das eigene Tier bei einer frei lebenden Katze mit einer Krankheit 

anstecken könnte 

• Schnellere Rückführung eines entlaufenen Tieres 

• Kastrierte Tiere sind weniger aggressiv, somit Eindämmung der Gefahr von Verletzungen durch 

tätliche Auseinandersetzungen mit anderen Tieren 

• Kein sexuell bedingtes weitläufiges Herumstreunen, kein z.T. tagelanges Wegbleiben, bzw. Ab-

wandern mehr 

• Gefahr von Unfällen im Straßenverkehr nimmt ab 

 

Vorteil für alle BürgerInnen: 

• Eindämmung der Gefahr von Zoonosen, die von hohen Populationen ausgehen können 

• Mehr Sicherheit im Straßenverkehr 

• weniger Verschmutzungen durch verkotete Gärten und Beete 

 

Vorteil Umwelt: 

• Mehr Sicherheit für den Bestand von Vögeln, Kleinsäuger und Reptilien 

 

Der Antrag wird unterstützt von: 

• Tierschutzverein „Tiere in Not Breisgau“, Breisach 

• Tierheim Scherzingen 

• Tierheim Freiburg 

 

Anhang 

• Zahlen des Vereins „Tiere in Not Breisgau“ 

• Zahlen der Stadt Breisach 

• Zahlen des Tierheims Scherzingen 

 

Hinter all‘ diesen Zahlen steht zumeist ein schlimmes Schicksal der betroffenen Tiere. 

Anbei ein paar Fotos von Fundkatzen, die das verdeutlichen… 

 
 
Wir bitten die Fraktionen um Unterstützung. 

    Für die ULB / TSP, 

 

           Jürgen Langer 
     Fraktionsvorsitzender       Breisach, 20.10.2020 
     

 



 
 

  
 

 unabhängig – lokal – bürgernah 

 

  
Seite 3 von 6 

 

 

Fundkatze mit Katzenschnupfen (Foto: Tiere in Not Breisgau) 
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Fundkatze mit Katzenschnupfen (Foto: Tiere in Not Breisgau) 
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Abgemagerte, erkrankte junge Fundkatze (Foto: Tiere in Not Breisgau) 
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Fundkatze mit erheblichen, unbehandelten Verletzungen (Foto: Tiere in Not Breisgau) 
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